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Merkblatt 
Marken in Lettland 

 
 
Laufzeit 
 
Ihre Marke in Lettland hat eine Laufzeit von 10 Jahren ab dem Anmeldetag und kann um weitere 
10 Jahre verlängert werden.  

Benutzungszwang 
 
In Lettland müssen Marken benutzt werden, um ihren Rechtsbestand zu wahren. Die Eintragung 
wird gelöscht, sofern die Marke nicht während der letzten 5 Jahre für die Waren benutzt wird, für 
die sie eingetragen worden ist. Der 5-Jahres-Zeitraum beginnt ab dem Tag, ab dem letztmalig eine 
Benutzung stattgefunden hat. Wir empfehlen Ihnen deshalb, dies sorgfältig zu beachten, damit 
von dritter Seite kein wirksamer Löschungsantrag gestellt werden kann.  

Kennzeichnung 
 
Der Markeninhaber hat das Recht, neben der Marke einen Hinweis, beispielsweise das übliche "R" 
im Kreis ® oder die Worte "eingetragene Marke in der Republik Lettland" anzubringen.  
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